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11. Bekanntmachungen des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

223011.113-K 

Förderung der Kenntnisse über Ostmittel- und 
Osteuropa (Ostkunde) 

Bekannbnachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 6. Mai 1997 Nr. VI/5 - S4402 - 8/111 040 

Die Verwirklichung der staatlichen Einheit am 
~·Oktober 1990 hat Deutschlands Rolle in Europa ver
andert. Die Bundesrepublik Deutschland sieht sich 
heute aufgrund ihrer zentralen Lage vor die Aufgabe 
gestellt, als Mittler zwischen den Völkern das Hinein
wachsen der Staaten des ehemaligen Ostblocks in ein 
freiheitliches Europa zu fördern. Bayern kommt dabei 
aufgrund seiner Geschichte, seiner jahrhundertealten 
Nachbarschaftsbeziehungen und der durch die Inte
gration von mehr als zwei Millionen deutschen 
Flüchtlingen und Heimatvertriebenen geprägten Zu
sammensetzung seiner Bevölkerung eine besondere 
Bedeutung zu. Der Geschichte, dem kulturellen Erbe 
und dem Schicksal dieses Teils seiner Bevölkerung 
weiß sich Bayern verpflichtet, zumal damit nicht zu
letzt einem wichtigen bundesgesetzlichen Auftragl 
entsprochen wird. 

Die tiefgreifenden politischen Veränderungen in 
den östlichen Nachbarländern in den letzten Jahren 
haben neue Möglichkeiten der Begegnung und Zu
sammenarbeit über die Grenzen hinweg geschaffen. 
Das große Interesse an deutscher Sprache und Kultur 
und .die Wiederbesinnung auf die jahrhundertelang 
mrtemander durchlebte , von vielen gegenseitigen 
Verbindungen geprägte Geschichte eröffnen neue 
Möglichkeiten für die Pflege der zum Teil in fruchtba
rem Zusammenwirken geschaffenen Kultur als ge
meinsames Erbe. Ebenso große Bedeutung kommt 
der Kenntnis der aktuellen Gegebenheiten in unseren 
östlichen Nachbarländern, ihrer naturräumlichen 
Gliederung, ihrer Sprachen sowie ihrer wirtschaftli
chen und politischen Entwicklung zu. Den mit der 
Vermittlung dieser Kenntnisse verbundenen Aufga
ben muß in allen Bildungseinrichtungen .der ange
messene Platz eingeräumt werden. 

Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: 

1. Die Beschäftigung mit den genannten Völkern 
und Kulturen setzt die Kenntnis der geographi
schen, geschichtlichen, kulturellen und wirt
schaftlichen Gegebenheiten voraus. Ziel muß die 
Vermittlung eines möglichst objektiven Bildes 
sein, das wissenschaftlich fundiert ist und durch 
den offenen Dialog mit den dort lebenden Men
schen ergänzt wird. 

2. Die oft einseitige nationalgeschichtliche und na
tionalstaatliche Betrachtungsweise eines vergan-

1 Vg l. hierzu § 96 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) n.F. 

genen Zeitalters ist durch das Studium von natio
nenübergreifenden Prozessen und Fragen des 
friedlichen und gleichberechtigten Zusammenle
bens der Völker und Volksgruppen zu überwin
den. Die gegenseitige kulturelle Durchdringung 
und Befruchtung, die wirtschaftliche und gesell
schaftliche Entwicklung, Reformbewegungen 
und Revolutionen sowie die ihnen zugrunde lie
genden politischen Theorien müssen ebenso be
achtet werden wie die Schwierigkeiten, die die 9 
Staaten des ehemaligen Ostblocks nach dem Zu- · 
sammenbruch des sowjetischen Hegemonialsy
stems und der kommunistischen Regime zu be
wältigen haben. 

3. Da sich, vor allem in Ostmitteleuropa, ein bedeu
tender Teil der deuts.chen Geschichte in vielfa- lO . 
eher Verflechtung mit den im Osten lebenden 
Völkern und Volksgruppen vollzogen hat, gehört 
es zu einem ausgewogenen Geschichtsbewußt
sein, Rolle und Schicksal der Deutschen in diesen· 
Räumen im Unterricht zu berücksichtigen. Die 
Deutschen insgesamt sollen sich der Tatsache be
wußt sein, daß die früheren deutschen Staatsge
biete und weitere Siedlungsräume im Osten für 
Teile ihres Volkes jahrhundertelang Heimat wa
ren'. aus der sie vertrieben worden sind. Ihre Ge- x: 
schichte und Kultur gehören zum Erbe aller Deut
schen. 

4. Ungeachtet der Veränderungen nach 1945 leben 
noch heute Deutsche in ihren östlichen Heimatge
bieten. Als nationalen Minderheiten kommt ihnen 
neben den Flüchtlingen und den Vertriebenen 
eine besondere Brückenfunktion im Verhältnis 
Deutschlands zu seinen östlichen Nachbarn zu. j 
Dasselbe gilt auch für diejenigen, die als Aussied- : 
ler unter uns leben. Die Vermittlung von Kennt
nissen über ihr Schicksal soll auch dazu beitra
gen, die Integration dieser Bevölkerungsgruppe 
zu erleichtern. 

5 . Gemäß den mit Polen, der damaligen Tschecho- i 
slowakei, Ungarn , Rumänien und der Russischen 
Föderation geschlossenen Verträgen sowie der l 
"Ch.arta für ein. neu.es Europa " der 34 KSZE-Staa- 1u 
ten ist der schopfensche Beitrag aller Völker zur,n 1J 
gemeinsamen kulturellen Erbe zu pflegen, Uill · v 
damit das Zusammenwachsen Europas zu för· fli 
dem. . 1oi 

lJ 
6. Der Bedeutung des europäischen Ostens und sei· 1, 

ner Völker für die Bundesrepublik Deutschlan~ 1J 
entspncht es, das Angebot an Unterricht in slaWl· ':„ 
sehen und anderen Sprachen östlicher Nachbar- 1

!( 
völker zu fördern . 

7. Für die Bildungsarbeit bleiben die Ergebnisse ob
jektiver wissenschaftlicher Forschung an Univer· 
sitäten oder entsprechenden Instituten die unent· 
behrliche Grundlage . 

8. Die Behand.lung ostkundlicher Stoffgebiete ~
folgt als fachübergreifendes Prinzip durch ElJl· 
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gliederung in den Erdkunde-, Geschichts- und 
Sozialkundeunterricht, den Unterricht in Wirt
schafts- und Rechtslehre, den Deutsch- und 
Fremdsprachenunterricht, die Kunsterziehung, 
den Musikunterricht sowie in geeigneten schuli
schen Veranstaltungen. Im Geschichts- und Sozi
alkundeunterricht ist über die Deportation, Flucht 
und Vertreibung der Deutschen aus dem Osten 
hinaus das weltweite Problem der Vertreibung zu 
behandeln. Für eine friedvolle Entwicklung, nicht 
nur im europäischen Raum, ist die Kenntnis der 
Rechtsgrundlagen eines gedeihlichen Zusam
menlebens von Völkern und Volksgruppen ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Bildungsaufgabe. 

Aus den vorgenannten Grundsätzen ergibt sich 
ein entsprechender Bildungsauftrag an die Aus
und Weiterbildung der Lehrer aller Schularten so
wie an außerschulische Bildungsträger, d.h. an 
Museen, Bibliotheken, Archive und an Einrich
tungen der Jugend- wie Erwachsenenbildung. 

0. Die am 23. November 1973 vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ver
öffentlichte Bekanntmachung zur "Förderung der 
Kenntnisse von Ost- und Südost(mittel)europa 
('Ostkunde')" (KMBl 1974 S. 282 f.) wird aufgeho
ben. 
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Zehetmair 

Staatsminister 

Weiterbildungsbestimmungen im Fach Sport 
für Lehrkräfte 

an Hauptschulen und Förderschulen (Haupt
schulstufe) 

ekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 20. Mai 1997 Nr. VIIl/5 - K7430 - 3/56 307 

l Ein zeitgemäßer Sportunterricht an Hauptschulen 
und Förderschulen (Hauptschulstufe) kann die ihm 
~estellten vielfältigen Aufgaben nur dann erfüllen, 
~venn die den Sportunterricht erteilenden Lehrkräfte 
r1ierfür ausreichend aus- beziehungsweise weiterge-
1oildet sind. 
Fm sportinteressierten Lehrkräften an Hauptschulen 
pnd Förderschulen (Hauptschulstufe) eine grundle
lJ.ende Weiterbildung im Fach Sport zu vermitteln, 
t,uhrt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht, 
'!<ultus, Wissenschaft und Kunst Weiterbildungslehr-
änge im Fach Sport durch. Für diese Lehrgänge gel

:en folgende Bestimmungen: 

Teil 1 
Aufgp.be und Durchführung 

§ 1 

Aufgabe der Lehrgänge 

Durch die Lehrgänge wird sportinteressierten 
Lehrkräften an Hauptschulen und Förderschulen 
(Hauptschulstufe) Gelegenheit gegeben, die sport
fachlichen Grundkenntnisse zur Erteilung des Sport
unterrichts zu erwerben. 

§2 

Durchführung der Lehrgänge 

Die Lehrgänge werden vom Bayerischen Staatsmi
nisterium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst im Rahmen der staatlichen Lehrerfortbildung 
für den Sportunterricht durchgeführt. 

Teil II 
Weiterbildung 

§3 

Dauer der Weiterbildung 

Die Weiterbildung besteht aus drei sechstägigen 
Lehrgängen (Phase I, II und III). Die Zahl der Wochen
stunden der drei Lehrgangsphasen richtet sich nach 
der Stundentafel (Anlage 1) . 

§4 

Zulassung zur Weiterbildung 

1. Zur Weiterbildung werden hauptamtliche und 
hauptberufliche Lehrkräfte an Hauptschulen und 
Förderschulen (Hauptschulstufe) zugelassen, die 

1.1 keine Ausbildung und Prüfung im Fach Sport (als 
Unterrichtsfach oder im Rahmen der Didaktiken 
einer Fächergruppe der Hauptschule) gemäß der 
Lehramtsprüfungsordnung I - LPO I, BayRS 
2038-3-4-1-1-K. in der jeweils gültigen Fassung, 

1.2 keine Ausbildung und Prüfung im musischen 
Wahlfach Sport nach der Volkschulprüfungsord
nung I - VPO I, BayRS 2038-3-4-3-2-K, nachwei
sen können. 

2. Voraussetzungen für die Zulassung sind: 

2.1 Nachweis des Deutschen Sportabzeichens oder 
des Bayerischen Sportleistungsabzeichens 

2.2 Nachweis des Deutschen Rettungsschwimmab
zeichens in Bronze 

2.3 Nachweis einer Ausbildung in Erster Hilfe (8 Dop-
pelstunden) . 

Die unter Pkt. 2.1 bis 2.3 angeführten Nachweise dür
fen zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht älter als 
3 Jahre sein. 

§5 

Teilnahme an der Weiterbildung 

Die Teilnehmer an der Weiterbildung sind ver
pflichtet, pünktlich, regelmäßig und aktiv an den 
Lehrgangsveranstaltungen teilzunehmen. Verstöße 
gegen diese Verpflichtung können zum Ausschluß 
von der Weiterbildung führen. 


